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MD-1973-2/89 

Bundesgesetz über die Errich­
tung, Verwaltung und Beaufsich­
tigung von Pensionskassen und 
über die Abänderung des Kredit­
wesengesetzes, des Versicherungs­
aufsichtsgesetzes, der Gewerbe­
ordnung 1973, des Einkommensteuer­
gesetzes 1988, des Körperschaft­
steuergesetzes 1953, des Vermö­
gensteuergesetzes 1954 und des 
Versicherungssteuergesetzes 1953 
(Pensionskassengesetz - PKG); 
Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

ßJ� -.d lfCj /HS 
AMT DER 

WIENER LANDESREGIERUNG 

V 
Wien, 21. September 1989 

) �elrjff(GES�iZEN!��RF-
Z!. ._. __ ... _..... . ..... t .. _. ·GCI _ .... _ 

Datum: 25. SEP.1989r:--)/ 

J Verteir_fi-� . .  ir 

-- ._._S[ r�� 
Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der Bei­

lage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im Be­

treff genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Beilage 
(25-fach) 

AD1105B-3-871-131650-20 000000 

Für den Landesamtsdirektor: 

Dr. Ponzer 
Obersenatsrat 
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MD-1973-2/89 

Bundesgesetz über die Errich­
tung, verwaltung und Beaufsich­
tigung von Pensionskassen und 
über die Abänderung des Kredit­
wesengesetzes, des Versicherungs­
aufsichtsgesetzes, der Gewerbe­
ordnung 1973, des Einkommensteuer­
gesetzes 1988, des Körperschaft­
steuergesetzes 1953, des Vermö­
gensteuergesetzes 1954 und des 
Versicherungssteuergesetzes 1953 
(Pensionskassengesetz - PKG); 
Begutachtungsverfahren; 
Stellungnahme 

zu GZ. 23 3700/12-V/14 /89 

An das 

Bundesministerium für Finanzen 

AMT DER 
WIENER LANDESREGIERUNG 

g 
D,erstslelle MIrBüro des Magistratsdirektors 

Adresse 1082 Wien, Rathaus 

Te�e;crrummer 4 2800-214 4 

Wien, 21. september 1989 

Auf das do. Schreiben vom 9. August 1989 beehrt sich das 

Amt der Wiener Landesregierung, zu dem im Betreff genannten 

Gesetzentwurf folgende Stellungnahme bekanntzugeben: 

Einleitend ist darauf hinzuweisen, daß das in den Erläute­

rungen mehrfach erwähnte Betriebspensionsgesetz, das die 

Rahmenbedingungen in arbeits- und sozialrechtlicher Hinsicht 

enthalten soll und offensichtlich nur im Zusammenhang mit 

dem vorliegenden Gesetzentwurf zu betrachten ist, nicht 

vorliegt. Ohne Kenntnis der korrespondierenden Bestimmungen 

im Betriebspensionsgesetz kann zum gegenständlichen Ge­

setzentwurf keine endgültige Stellungnahme abgegeben werden. 

AD 1105 A - 70 -885 -118345 -20 
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Einzelne Bestimmungen des Entwurfes geben Anlaß zu folgenden 

Bemerkungen: 

Abschnitt I CPensionskassengesetz) 

Zu § 2 Abs. 3 und § 5 Abs. 1: 

§ 2 Abs. 3 legt einen Mindestveranlagungserfolg der in 

den Rechnungskreisen zusammengefaßten Vermögenswerte sowie 

eine Haftung des Eigenkapitals dafür fest. 

Unklar bleibt aber, ob es zulässig ist, einen Minderveranla­

gungserfolg eines Rechnungskreises durch einen Mehrerfolg 

eines anderen Rechnungskreises auszugleichen. Der Wortlaut 

des § 2 Abs. 3 läßt Fragen offen, da er festlegt, daß bei 

einem Minderveranlagungserfolg der in den Rechnungskreisen 

zusammengefaßten Vermögenswerte den Rechnungskreisen dieser 

Fehlbetrag aus dem Vermögen der Pensionskasse, das nicht 

den Rechnungskreisen zuzuordnen ist, gutzuschreiben ist. 

Dagegen bestimmt § 11 Abs. 1, daß die von einer Pensions­

kasse verwalteten Rechnungskreise die Risken gemeinschaft­

lich zu tragen haben (Veranlagungs- und Risikogemeinschaft). 

Diese Regelung wäre somit dahingehend auszulegen, daß 

zwischen den Rechnungskreisen (innerhalb der Veranlagungsge­

meinschaft) ein Ausgleich möglich ist. 

Das zum Teil sehr langfristig angelegte Vorsorgevermögen 

kann sich innerhalb einer jährlichen Rechnungsperiode in 

Extremsituationen (ungünstige Währungs-, Zins- bzw. Kursent­

wicklung) sogar vermindern. In diesem Fall müßte aus dem 

Eigenkapital sowohl das Vorsorgevermögen aufgefüllt als 

auch zusätzlich 2 % Wertsteigerung aufgebracht werden; 

dies in Ansehung des Umstandes, daß sich das Eigenkapital 

seinerseits am (steigenden bzw. allenfalls aufzufüllenden) 

Gesamtwert des Vermögens bemißt. Es erscheint daher dringend 
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geboten, den Beobachtungszeitraum etwa auf fünf Jahre zu 

erhöhen. 

Im übrigen sollte auch klargestellt werden, daß die Haftung 

des Eigenkapitals gegenüber der Schwankungsrückstellung, für 

die in Ergänzung zu § 2 1  auch die Möglichkeit einer außeror­

dentlichen Auflösung bei unvorhergesehenem wesentlichen 

Veranlagungsmindererfolg vorzusehen wäre, nur subsidär ist. 

Weiters ist auch zu regeln, was zu geschehen hat, wenn 

infolge einer Haftung nach § 2 Abs. 3 das Eigenkapital unter 

die geforderte Mindestquote von 1 % fällt. Hier sollte ins­

besondere eine Frist gesetzt werden, binnen derer der ge­

setzliche Zustand wieder herzustellen ist, ehe die Sanktio­

nen des § 3 2  zur Anwendung kommen. Ferner wäre vorzusehen, 

daß im Falle eines Übererfolges dem in Anspruch genommenen 

Eigenkapital die aUfgewendeten Beträge aus dem Veranlagungs­

erfolg wieder zugeführt werden können. Letztlich bedarf es 

auch einer KlarsteIlung, ob 2 % Wertsteigerung und 2 % 

Ertrag notwendig sind oder ob kummulativ eine Steigerung von 

2 % zu erreichen ist. 

Zu § 6 Abs. 2 Z 4 :  

Um sprachliche Unklarheiten zu vermeiden, sollte es hier 

besser " 4 . das den Geschäftsleitern zur freien Verfügung im 

Inland stehende Eigenkapital gemäß § 5" heißen. 

Zu § 7 Z 2: 

In Übereinstimmung mit § 6 Abs. 2 Z 5 muß es hier richtig 

" 2. wenn bei einem vorgesehenen Geschäftsleiter" und 

" . . •  wenn ein vorgesehener Geschäftsleiter einer überbe­

trieblichen Pensionskasse nicht die für den Betrieb . . .  " lau­

ten. Überdies ist es nicht verständlich, warum nur überbe­

triebliche Pensionskassen qualifizierte Geschäftsleiter 

haben sollen. 
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Zu § 7 Z 4 :  

Unter Bedachtnahme auf § 6 Abs. 2 Z 4 sollte es auch hier 

"4 . wenn das Eigenkapital gemäß § 5 den Geschäftsleitern 

nicht unbeschränkt und ohne Belastung im Inland zur Ver­

fügung steht:" lauten. 

Zu § 10 Abs. 1 2. Satz: 

Um keine Unklarheiten hinsichtlich der Tatsache aufkommen 

zu lassen, daß für jeden beitragsleistenden Arbeitgeber 

ein eigener Rechnungskreis zu bilden ist, sollte der Satz 

unter Weglassung der Wendung " betriebliche oder überbetrieb­

liche" wie folgt lauten: 

" Das von einer Pensionskasse im Rahmen eines Rechnungs­

kreises verwaltete Vermögen dient zur Finanzierung von Pen­

sionsleistungen im Sinne dieses Bundesgesetzes" .  

Zu § 1 1: 

Die überschrift zu § 11 sollte systematisch zutreffender 

und präziser lediglich "Veranlagungsgemeinschaften" lauten. 

Zu § 1 1  Abs. 3: 

Es ist nicht geregelt, ab wann die 500 Berechtigten erreicht 

sein müssen, bzw. was geschieht, wenn die Zahl - gegebenen­

falls auch nur kurzfristig - unterschritten wird. 

Zu § 15: 

Die Begriffe " Anwartschaftsberechtigte" und " Leistungsbe­

rechtigte" bedürfen einer Definition im gegenständlichen 

Gesetz. 
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Zu § 18: 

Im ersten Satz sollte es zur Verdeutlichung im Sinne des 

§ 1 1  besser " • • •  die sie aus den von ihr verwalteten Rech­

nungskreisen nicht selbst tragen kann" lauten. 

Zu § 20 Abs. 1 Z 1 und 2: 

Hier wird einerseits vom Börsewert, andererseits jedoch 

vom Börsekurs gesprochen. Eine Vereinheitlichung der Termino­

logie erscheint angebracht. Es ist auch eine KlarsteIlung 

erforderlich, welcher Kurs (Mitte, Geld, Brief) bei Bewer­

tung von Fremdwährungen heranzuziehen ist. Bei noch nicht 

börsenotierten Wertpapieren müßte ein sonstiger Marktwert 

zu ermitteln sein. 

Zu § 20 Abs. 1 Z 3: 

Um einen unverhältnismäßigen Aufwand zu vermeiden, erscheint 

es ziel führend , eine prozent uelle Untergrenze für Wertst ei­

gerungen einzuführen, ab der die Begründungspflicht greifen soll. 

Zu § 21: 

Es darf auf die Anmerkungen zu § 2 Abs. 3 und § 5 Abs. 1 ver­

wiesen werden. 

Zu § 22 Abs. 2: 

Es sollte unbedingt klargest ellt werden, daß den im erst en 

Sat z des § 22 Abs. 2 genannt en Veranlagungs formen auch Dar­

lehen an Gebietskörperschaft en in Form von Hypot hekar- bzw. 

Kommunaldarlehen gleichzuhalt en sind. 

Zu § 22 Abs. 2 Z 2: 

Die Beschränkung, maximal 15 % des in einer Veranlagungsge-
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meinschaft zusammengefaßten Vermögens in ertragsbringenden 

Grundstücken und Gebäuden anzulegen, scheint sachlich nicht 

gerechtfertigt. In Anbetracht der Tatsache, daß Pensionskas­

sen Versicherungsunternehmen vergleichbar sind (dies wird 

wiederholt in den Erläuterungen hervorgehoben) , sollte 

in Harmonisierung mit den Bestimmungen über den Deckungs­

stock (§  77) im VAG die Höchstgrenze für die Veranlagung in 

Immobilien auf 30 % angehoben werden. Gegebenenfalls wäre, 

um dem Gedanken der besonderen Sicherheit zu entsprechen, 

die Anhebung der Grenze von 15 % auf 30 % daran zu knüpfen, 

daß in " ertragbringende Gebäude, für deren Errichtung oder 

Sanierung eine Förderung im Sinne der entsprechenden Landes­

gesetze zugesagt wurde" veranlagt wird. 

Zu § 22 Abs. 3: 

Hier bedarf es angesichts der Bestimmung des § 22 Abs. 2 

1. Satz einer KlarsteIlung dahingehend, daß "Wertpapiere 

des Bundes oder eines Landes" nur bis zu insgesamt 50 % 

des Vermögens einer Veranlagungsgemeinschaft erworben werden 

dürfen. 

Zu § 24: 

Nicht ganz klar erscheinen die Bestimmungen über den Auf­

sichtsrat. Es ist nicht zweifelsfrei zu entnehmen, ob die 

Regelung, daß die Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrates 

in der Satzung festzulegen ist (Abs. 1 letzter Satz) , nur 

für überbetriebliche Pensionskassen, oder ob diese Bestim­

mung nicht für sämtliche Formen von Pensionskassen gelten 

soll. Gleiches gilt für das im Abs. 3 normierte Entschei­

dungsrecht des Vorsitzenden. 

Zu § 25 Abs. 2 Z 2: 

Hier müßte es statt " Rechnungskreis" richtig "Veranlagungs­

gemeinschaft" heißen. 
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Zu § 25 Abs. 3: 

Um eine Aufblähung der Ausschüsse und damit der Kosten 

zu vermeiden, sollte eine Obergrenze für die Zahl der Mit­

glieder des Beratungsausschusses festgelegt werden. 

Zu § 27 Abs. 2 Z 9 und 10: 

Es fehlt eine Definition (Wesen, Voraussetzungen) der Be­

griffe " unverfallbar" und " Leistungszusage des Arbeit­

gebers" . Diese Definition wäre unbedingt an geeigneter 

stelle einzufügen. 

Zu § 27 Abs. 2 Z 17: 

Es ist dem vorliegenden Entwurf nicht zu entnehmen, welche 

Bedeutung und Wirkung " das Ausscheiden des Rechnungskreises 

aus der Pensionskasse" hat. Im § 39 ist wohl die "Auflösung" 

von Rechnungskreisen geregelt, eine Regelung für das "Aus­

scheiden" gibt es jedoch nicht. 

Zu § 39: 

Jeder Rechnungskreis ist Teil einer größeren Risikogemein­

schaft. (Ausnahmen bilden lediglich die Sondervermögen 

und betriebliche PensionSkassen, die nicht Konzernpensions­

kassen sind). Es ist daher notwendig, daß verbliebene Ver­

mögenswerte dieser Risikogemeinschaft zugeschlagen werden. 

Die Risikogemeinschaft hat ja umgekehrt auch die Pflicht, 

bei nicht ausreichendem Vermögen Einschüsse an den Rech­

nungskreis zu leisten. 

sinnvoller und dem Zweck des Gesetzes entsprechend wäre 

es auch, an Stelle des Heimfallsrechtes des Bundes bei Feh­

len von Rechtsnachfolgern des Arbeitgebers die verbleibenden 

Vermögenswerte einem Fonds zu überweisen, dessen Aufgabe 
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es ist, allenfalls in finanzielle Probleme geratenen Pen­

sionskassen Unterstützung zu gewähren. 

Abschnitt VI CKörperschaftsteuergesetz 1988) 

Die mit Inkrafttreten des KStG 1988 geschaffene Regelung 

der uneingeschränkten Steuerbefreiung von Pensionskassen 

wurde allgemein als für den beabsichtigten Zweck äußerst 

notwendig und sinnvoll angesehen. Die nunmehrige einseitige 

Einschränkung dieser allgemein akzeptierten steuerbefreiung 

durch den Bund innerhalb eines knappen Jahres nach Inkraft­

treten des KStG 1988 ist angesichts der unveränderten Ziel­

vorstellung hinsichtlich der Pensionskassen unverständlich 

und nicht zielführend. Diese Einschränkung würde angesichts 

der Tatsache, daß Pensionskassen ohnedies nur Pensionskas­

sengeschäfte tätigen dürfen, nur zu einer Erschwernis ihrer 

Tätigkeit führen. 

Es ist daher zu fordern, daß die anläßlich der steuerreform 

1989 geschaffene - allgemein anerkannte - uneingeschränkte 

Steuerbefreiung aufrecht bleibt. 

Abschnitt VII CGewerbesteuergesetz 1953) und 

Abschnitt VIII CVermögensteuergesetz 1954) 

Es darf auf die Ausführungen zu Abschnitt VI verwiesen werden. 

Abschnitt IX CVersicherungssteuergesetz 1953) 

Es ist vorgesehen, die Versicherungssteuer mit 2,5 % der 

Beiträge an die Pensionskasse zu begrenzen. Das bedeutet 

zwar eine Besserstellung von 0,5 % gegenüber der derzeitigen 

Regelung der Lebensversicherungsprämien, stellt aber im 

Gegensatz zu den Leistungen an die öffentlich-rechtlichen 

Sozial versicherungsanstalten, die von der Besteuerung aus­

genommen sind, eine deutliche Erschwernis dar. Es wird 
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daher angeregt, Beiträge zur Alters-, Hinterbliebenen-

und Invaliditätsversicherung im sinne des Pensionskassenge­

setzes von der Versicherungssteuer auszunehmen oder wenig­

stens analog der Krankenversicherung nur mit 1 % zu besteu­

ern. 

Im Zuge der abgabenrechtlichen Begleitmaßnahmen erscheint 

es, um der Zielvorstellung, Anwartschafts- und Leistungsbe­

rechtigten ein optimum an Leistung in Relation zu den er­

brachten Beiträgen zu sichern, entsprechen zu können, wei­

ters erforderlich, im Gebührengesetz 1957 eine durchgehende 

Gebührenbefreiung für Pensionskassengeschäfte festzulegen. 

Aus demselben Grund scheint es auch sinnvoll, eine Begren­

zung der an die Aktionäre der Pensionskasse zu verteilenden 

Dividende gesetzlich festzusetzen. Ebenso zweckmäßig wäre 

es, auch den Verwaltungsaufwand gesetzlich - etwa im sinne 

der § §  10 und 23 Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz - zu be­

grenzen. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den Landesamtsdirektor: 

Dr. Ponzer 
Obersenatsrat 
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